


die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden im gleichen Zeitraum 
nur von 67,0 Mill. auf 66,8 Mill. zurückgegangen, so daß die 
durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit auf 41,4 Stunden 
(Vorjahr 41,0 Stunden) angestiegen ist. Dies dürfte wohl zum 
Teil darauf zurückzuführen sein, daß die weiblichen Selbstän-
digen und Mithelfenden Familienangehörigen in der Land- und 
Forstwirtschaft wegen der Abgänge von männlichen Erwerbstä-
tigen aus diesem Wirtschaftsbereich längere Arbeitszeiten in 
Kauf nehmen müssen. 

bereiche und 25,8 bzw. 25,4 Mill. Stunden (je 14"/o) auf die 
Wirtschaftsbereiche Land- und Forstwirtschaft sowie Handel 
und Verkehr. Die Erwerbstätigen waren jedoch im Produ-
zierenden Gewerbe mit 2,15 Mill. (54 0/o) prozentual etwas 
stärker, in der Land- und Forstwirtschaft dagegen mit 0,5 
Mill. (12 0/o) etwas schwächer vertreten. Dadurch ergibt sich 
für die Land- und Forstwirtschaft wöchentlich eine wesentlich 
höhere durchschnittliche Arbeitsstundenzahl (53,5) als für 
die Beschäftigten des Produzierenden Gewerbes (42,7), deren 
durchschnittliche Arbeitszeiten noch unter denen der Bereiche 
Handel und Verkehr (44,6) und Sonstige Wirtschaftsbereiche 
(43,9 Stunden) liegen. 

Von den 2,4 Mill. erwerbstätigen Männern sind 1,5 Mill. 
(62 e/o) im Produzierenden Gewerbe tätig; allerdings haben 
sie mit 66,9 Mill. Arbeitsstunden nur zu 60% der Gesamt-
arbeitszeit beigetragen. Dagegen wurden von den 0,2 Mill. 

.hehr als die Hälfte aller Arbeitsstanden im 
Produzierenden Gewerbe 

Ln der Berichtswoche 1964 entfielen 91,9 Mill. Stunden 
(51 e/o) des aus der ersten Erwerbstätigkeit entstandenen Ar-
beitszeitvolumens auf den Wirtschaftsbereich Produzierendes 
Gewerbe, 35,1 Mill. Stunden (20 e/o) auf Sonstige Wirtschafts-

 

Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen und Stellung im Beruf sowie wöchentliches Arbeitszeitvolumen in der ersten Erwerbstätigkeit in den 
Berichtswochen der Jahre 1962 bis 1964 

Durchschnitt-

 

IicheWochen-

 

arbeitszeit 
1964 

Erwerbstätige h) Wöchentliches Arbeitszeitvolumen 
Wirtschaftsbereich 

b­

 

Stellung  im Beruf 1962 I 1963 1962 1963 1964 1964 

1000  % Stunden 3lillioncn Stunden % 

nach Wirtschaftsbereichen r) 

Männlich 

1 Land- und Forstwirtschaft 

 

248 
1 465 

318 
344 

60,3 
44,5 
47,7 
46,5 

238 
1 502 

324 
360 

11 
60 
14 
15 

204 
1 502 

332 
361 

8 
62 
14 
15 

15,0 
65,6 
15,3 
16,1 

13,8 
67,4 
15,6 
16,7 

12,3 
66,9 
15,8 
16,8 

Produzierendes Gewerbe 
Handel und Verkehr  
Sonstige Wirtschaftsbereiche (Dienstleistungen) 

 

zusammen 2 376 46,6 2 424 2 405 113,6 112,1 100 100 112,1 I 

Weiblich 

Land- und Forstwirtschaft 48,6 
38,5 
40,2 
41,8 

357 
658 
233 
382 

20 
37 
14 
27 

344 
659 
239 
392 

278 
649 
239 
439 

17 
40 
15 
27 

16,4 
25,7 
9,5 

15,7 

15,3 
25,5 
9,6 

16,5 

13,5 
25,0 
9,6 

18,4 

Produzierendes Gewerbe 

  

Handel und Verkehr  

 

Sonstige Wirtschaftsbereiche (Dienstleistungen) .... 

1632 1635 41,4 zusammen 67,3 67,0 66,8 100 1 613 100 

Insgesamt 

Land- und Forstwirtschaft  
Produzierendes Gewerbe  
Handel und Verkehr  
Sonstige Wirtschaftsbereiche (Dienstleistungen)  

605 
2 123 

552 
i26 

14 
51 
14 
20 

53,5 
42,7 
44,6 
43,9 

582 
2 161 

563 
752 

482 
2 150 

571 
800 

12 
54 
14 
20 

25,8 
91,9 
25,4 
35,1 

31,3 
91,3 
24,8 
31,8 

29,1 
92,9 
25,3 
33,2 

1 I 

 

44,5 4 008 4 059 4 017 100 100 zusammen 179,4 180,5 178,8 

nach der Stellung im Beruf 

Männlich 

f 

 

Selbständige  393 
66 

146 
430 

1 238 
104 

19 
2 
6 

18 
50 
4 

57,7 
56,7 
45,4 
45,0 
44,2 
41,7 

388 
62 

146 
442 

1 269 
118 

360 
49 

148 
453 

1 277 
118 

21,9 
3,5 
6,6 

20,2 
56,4 
4,9 

20,8 
2,8 
6,7 

20,4 
56,5 

4,9 

15 
2 
6 

19 
53 
5 

22,5 
3,9 
6,6 

19,6 
55,1 
4,4 

bithelfende Familienangehörige 

 

Beamte 
Angestellte 
Arbeiter  

 

Lehrlinge  

 

2 376 1 2 424 46,6 24.05 1 100 100 112,1 113,6 112,1 zusammen 

Weiblich 

Selbständige  1 7 
22 
2 

29 
36 
4 

48,0 
47,4 
42,5 
41,6 
37,3 
42,3 

118 
365 
20 

414 
664 
51 

119 
355 
21 

424 
657 

59 

4,6 
14,9 
1,1 

19,1 
24,3 

2,7 

97 
315 
25 

460 
651 
65 

6 
20 
2 

29 
40 
4 

5,3 
16,7 
0,8 

17,4 
24,9 

2,2 

5,2 
15,9 

0,9 
17,9 
24,6 
2,5 

Mithelfende Familienangehörige 
Beamte 

 

Angestellte 
Arbeiter  
Lehrlinge  

 

1632 1 1635 66,8 1 100 41,4 1613 100 67,3 67,0 zusammen 

Insgesamt 

 

Selbständige  55,6 
48,6 
45,0 
43,3 
41,9 
41,9 

14 
10 

4 
22 
45 
4 

25,4 
17,7 
7,8 

39,5 
80,8 

7,6 

511 
431 
166 
844 

1902 
155 

507 
417 
167 
866 

1926 
177 

457 
364 
173 
913 

1928 
183 

11 
9 
4 

23 
48 
5 

27,8 
20,6 
7,4 

37,0 
79,9 
6,6 

27,0 
19,4 
7,5 

38,1 
81,0 

7,5 

1llithelfende Familienangehörige 
Beamte 
Angestellte 
Arbeiter  
Lehrlinge  

44,5 178,8 100 zusammen  4 008 1 4 059 4 017 1 100 179,4 180,5 

t ) Einschl. Personen ohne Angaben der Arbeitsstunden. - h) In den Summen einschl. Personen ohne Angaben des Wirtschaftsbereichs. - Differenzen 
den Summen durch Runden der Zahlen. 

in 
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1000 

 

Geleistete Arbeitsstunden 2) 
Stellung  im Beruf h) 0 bis 14 15 bis 39 1  40 bis 44 45 146 bis 47 Jahr 

Erwerbs-
tätige 55 und 

mehr 

Selbständige 
Abhängige 

Selbständige 
Abhängige 

Selbständige  
Abhängige  

Selbständige  
Abhängige  

Selbständige 
Abhängige 

Selbständige  
Abhängige  

32 
5 

30 
5 

32 
4 

8 
6 

Frauen 

8 23 
6 18 

24 8 9 
18 31 1 30 

19 8 8 
19 47 15 

1 
1 

11 
1 

5 
5 

6 
29 31 1 2 

9 2 

Männer 

4 1 6 
3 1 2 

3 9 I 1 
27 39 2 

3 14 59 
7 10 8 

  

7 3 4 
3 2 30 38 2 

14 57 
9 7 

9 1 3 
8 

1 

 

2 6 3 15 

 

5 
50 22 

60 
8 2 5 9 3 2 

 

3 I 14 
4 5 

4 
4 14 
5 

 

4 12 
5 4 

459 
1 918 

450 
1 975 

409 
1 996 

483 1962 
1962 1 149 

1963 474 
1963 1 160 

1964 412 
1964 1 201 

1962 
1962 

1963 
1963 

1964 
1964 

48 49 bis 54 

(8 0/o) in der Land. und Forstwirtschaft erwerbstätigen Män. 
nern 12,3 Mill. (11 0/o) Arbeitsstunden vollbracht. Somit er-
rechnet sich für die Land. und Forstwirtschaft eine durch-
schnittliche Wochenarbeitszeit von 60,3 Stunden gegenüber 
nur 44,5 Stunden im Produzierenden Gewerbe. Die Wirtsehafts-
bereidhe Handel und Verkehr sowie Sonstige Wirtschaftsbe-
reiche weisen bei den Männern gleiche Anteile sowohl hinsicht-
lich der Zahl der Erwerbstätigen als auch des Arbeitszeitvo-
lumens auf. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit ist mit 
47,7 Stunden im Bereich Handel und Verkehr allerdings etwas 
höher als bei den Sonstigen Wirtschaftsbereichen (46,5 Stun-
den). 

Die 1,613 Mill. weiblichen Erwerbstätigen (40 0/o aller Er-
werbstätigen) haben insgesamt 66,8 Mill. Arbeitsstunden und 
somit 37 0/o zum Gesamtvolumen beigetragen. Daher ist der 
Wirtschaftsbereich Land- und Forstwirtschaft am gesamten 
Arbeitszeitvolumen der Frauen mit 20 0/o etwas stärker, die 
Bereiche Produzierendes Gewerbe und Handel und Verkehr 
(37 % bzw. 14 0/o) dagegen etwas schwächer beteiligt, als es 
dem Anteil ihrer Erwerbstätigen entspricht. Bei den Frauen 
ist — ebenso wie bei den Männern — die durchschnittliche Wo-
chenarbeitszeit in der Land- und Forstwirtschaft am höchsten 
(48,6 Stunden) und im Produzierenden Gewerbe (38,5 Stun-
den) am niedrigsten. Im Gegensatz zu den Männern liegt je-
doch bei den Sonstigen Wirtschaftsbereichen mit 41,8 Stunden 
eine höhere durchschnittliche Wochenarbeitszeit vor als im 
Wirtschaftsbereich Handel und Verkehr (40,2 Stunden). 

Rund drei Viertel des Arbeitszeitvolamens stammen 
von Abhängigen 

Gliedert man das in der Berichtswoche 1964 durch die erste 
Erwerbstätigkeit entstandene Arbeitszeitvolumen nadt der 
Stellung im Beruf der tätigen Personen auf, so zeigt sich, daß 
43,1 Mill. Stunden (fast ein Viertel) von den Selbständigen 
und den Mithelfenden Familienangehörigen erbracht worden 
sind. Den größten Anteil am Arbeitszeitvolumen haben die 
Arbeiter, die 80,8 Mill. Arbeitsstunden (45 0/o) geleistet haben; 
weitere 39,5 Mill. entfallen auf die Angestellten (22 0/o), 7,8 
Mill. Stunden auf die Beamten und 7,6 Mild. Stunden auf die 
Lehrlinge (je 4 0/o). Die in abhängigen Berufsstellungen be-
schäftigten Personen sind demnach am Arbeitszeitvolumen 
mit rund 75 % etwas weniger beteiligt gewesen, als es ihrer 
Anzahl (80 0/o) entsprechen würde. Demgegenüber befanden 
sich im Jahre 1962 rund 76 0/o aller Erwerbstätigen in abhän-
gigen Berufsstellungen und brachten 73 0/o des Arbeitszeitvo-
lumens auf. Zwischen den Jahren 1962 und 1964 hat sich die 
Zahl der Selbständigen und Mithelfenden Familienangehöri-
gen bzw. der Abhängigen einerseits und ihr jeweiliges Arbeits-  

zeitvolumen andererseits so unterschiedlich entwickelt, daß 
sich für Selbständige und Mithelfende Familienangehörige 
längere, für Abhängige aber etwas kürzere durchschnittliche 
Wochenarbeitszeiten errechnen als im Jahr 1962. Sie betragen 
in der Berichtswoche des Jahres 1964 für Selbständige und 
Mithelfende Familienangehörige 55,6 bzw. 48,6 Stunden, für 
Beamte 45,0 Stunden, für Angestellte 43.3 Stunden und für 
Arbeiter 41,9 Standen. 

Bei den Männern ist die Hälfte des Arbeitszeitvolumens auf 
die Tätigkeiten der Arbeiter zurückzuführen. Die Selbständi-
gen und Angestellten haben mit 19 0/o bzw. 18 % am Arbeits-
zeitvolumen fast gleiche Anteile. Die durchschnittlichen Ar-
beitszeiten liegen bei den Selbständigen und Mithelfenden 
Familicnangehörigen mit 57,7 bzw. 56,6 Stunden einerseits 
und bei den Beamten (4.5,4 Stunden), Angestellten (45,0 Stun-
den) und Arbeitern (44,2 Stunden) als Abhängigen anderer-
seits verhältnismäßig dicht beisammen. 

Von den weiblichen Selbständigen und Mithelfenden Fami-
lienangehörigen wurden 19,5 Mill. Arbeitsstunden, das sind 
29 0/o des Gesamtvolumens, geleistet; bei den abhängigen weib-
lichen Erwerbstätigen entfallen 36 % auf die Arbeiterinnen, 
29 0/o auf Angestellte, 4 0/o auf Lehrlinge und 2 % auf Beam-
tinnen. Auch hier ist von den Selbständigen und Mithelfenden 
Familienangehörigen durch längere wöchentliche Arbeitszeiten 
anteilmäßig ein größerer Beitrag zum Arbeitszeitvolumen ge-
leistet worden, als es der Zahl der Erwerbstätigen entsprechen 
würde. 

Mit 48,0 und 47,4 Stunden sind die durchschnittlichen Wo-
chenarbeitszeiten der weiblichen Selbständigen und Mithelfen-
den Familienangehörigen fast gleich lang, dagegen bestehen 
bei den Abhängigen zwischen den durchschnittlichen Wochen-
arbeitszeiten der Beamtinnen (42,5 Stunden), der Angestellten 
(41,6 Stunden) und der Arbeiterinnen (37;3 Stunden) größere 
Unterschiede. Weibliche Lehrlinge (42,3 Stunden) sind wödhent-
lieh im Durchschnitt länger tätig gewesen als weibliche Ange-
stellte und Arbeiterinnen. 

Die Hälfte aller Abhängigen arbeitet 40 bis 44 Stunden 
in der Woebe 

Die prozentuale Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeiten 
nach der Stundenzahl ist hinsichtlich der Stellung im Beruf 
bei den Selbständigen und den Mithelfenden Familienange-
hörigen einerseits und den Abhängigen (Beamten, Angestell-
ten, Arbeitern und Lehrlingen) andererseits so gleichartig, 
daß sie unter Verzicht auf Einzeldarstellung zu obigen Grup-
pen zusammengefaßt werden können. Dabei zeigt sich, daß 
etwa drei Viertel der männlichen Selbständigen eine über 

Erwerbstätige nach den in den Berichtswochen der Jahre 1962 bis 1964 in der ersten Erwerbstätigkeit geleisteten Arbeitsstunden 

h) Selbständige jeweils einschl. Dtithelfende Familienangehörige. — r) Die auf geführten '/s-Zahlen ergeben nicht in allen Fällen 100, da eine Anzahl Per-
sonen keine Angaben über die geleistete Wochenstundenzahl machen konnte. 

136 



2.6 
Frauen 

Erwerbstätige nach den in der ersten Erwerbstätigkeit wöchentlich geleisteten Arbeitsstunden 
in den Jahren 1957 bis 1964 

Millionen 
Personen 

Männer 

 

Stunden 

über 70----

 

55 - 69 - - - - 

49-54- 

48----

 

46 -47- - - 

45-----

     

40  - 44 ----

  

unter 23----

 

1 L 1 1 1 1 1 1 
1957 1958 1959 1960 .1961 1962 1963 1964 

65 65 

1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 

24 

2,2 

2,0 

1,8 

1,6 

1,4 

1,2 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 

Stunden 

----45 

 

--40 - 44 

 

--- 24 - 39 

---- unter 23 

 

- über 70 
----55 - 69 
----49 - 54 
----48 
----46 - 47 

1 1 1 1 1 1 1 1 

statistisches Landesamt Bacim-Württemberg 

49 Stunden liegende Arbeitszeit aufweisen. Daran hat sich im 
Verlaufe der letzten drei Jahre nichts wesentlich geändert. 
Demgegenüber ist bei den Abhängigen zwischen 1962 und 1963 
zunächst eine geringe, zwischen 1963 und 1964 aber eine deut-
liche Verschiebung des Schwerpunktes von der 45-Stunden-
Woche zur Arbeitswoche mit 40 bis 44 Stunden eingetreten. 
In der Berichtswoche des Jahres 1964 waren schließlich von 
den abhängigen männlichen Erwerbstätigen allein die Hälfte 
wöchentlich 40 bis 44 Stunden beschäftigt. 

Bei den Frauen sind naturgemäß kürzere Arbeitszeiten stär-
ker verbreitet, werden doch Tätigkeiten mit bis zu 39 Wochen-
stunden von rund 387 000 Frauen, aber nur von 121 000 Män-
nern ausgeübt. Dies trifft für Selbständige und Abhängige in 
gleicher Weise zu. Im allgemeinen sind auch bei den weiblichen 
Selbständigen die wöchentlichen Arbeitszeiten in den letzten 
drei Jahren gleichgeblieben, so daß nach wie vor rund 44 % 
von ihnen länger als 49 Stunden tätig sind. Die weiblichen Ab-
hängigen dagegen haben zu 86 % wöchentlich 45 Stunden oder 
weniger gearbeitet. Auch hier tritt die Verkürzung der Ar-
beitszeit zur Arbeitswoche mit 40 bis 44 Stunden deutlich zu-
tage, denn in der Berichtswoche 1964 haben schon 47 % — ge-
genüber 31 0/o im Vorjahr — eine solche Arbeitszeit angegeben. 

Längere durchsehnittliehe Woehenarbeitszeiten 
in der zweiten Erwerbstätigkeit 

In der Berichtswoche von 1964 sind im Mikrozensus 164 000 
Fälle ermittelt worden, in denen eine zweite oder weitere  

Erwerbstätigkeit ausgeübt wurde. Die dabei geleisteten 3,2 
Mill. Arbeitsstunden betragen nur 2 % des gesamten Arbeits-
zeitvolumens. Daran sind die Männer mit 2,6 Mill. Stunden 
beteiligt gewesen. 80'/o dieser Arbeitsstunden sind allein für 
die Land- Lund Forstwirtschaft aufgewendet worden. Die durch-
schnittliche Wochenarbeitszeit in der zweiten Erwerbstätigkeit 
beläuft sich auf 19.5 Stunden. Im Wirtschaftsbereich Handel 
und Verkehr ist sie mit 20,8 Wochenstunden durchschnittlich 
am längsten; in der Land- und Forstwirtschaft wurden wö-
chentlich 19,8 Stunden gearbeitet, im Produzierenden Gewerbe 
18,8 Stunden und 17,7 Stunden in Sonstigen Wirtschaftsbe-
reichen. 

Bei den Frauen sind während der Berichtswoche in der 
zweiten Erwerbstätigkeit nur 0,6 Mill. Arbeitsstunden ange-
fallen. Auch hier sind mit 0,4 Mill. Arbeitsstunden rund drei 
Viertel in der Land- und Forstwirtschaft geleistet worden. Die 
durchschnittliche Wochenarbeitszeit in den zweiten Erwerbs-
tätigkeiten der Frauen beträgt 18,3 Stunden. Am längsten 
wird mit 21,9 Stunden je Woche im Wirtschaftsbereich Handel 
und Verkehr, am kürzesten in der Land- und Forstwirtschaft 
mit 18,0 Stunden je Woche nebenberuflich gearbeitet. 

Obwohl die Männer in der zweiten Erwerbstätigkeit insge-
samt wöchentlich im Durchschnitt länger arbeiten als die Frauen, 
sind in allen Wirtschaftsbereichen, mit Ausnahme der Land-
und Forstwirtschaft, die durchschnittlichen Wochenarbeitszei-
ten der Frauen höher als die der Männer. 

Diplomvolkswirt Karl-Heinz Festerling 
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